
Stadt Bitterfeld-Wolfen  –  OT Bitterfeld: Bebauungsplan Nr. 03-2010 btf  Am Plan  –  Begründung  (Entwurf)  – Stand: 26. Mai 2010 
 
 
 
VERFAHRENSVERMERKE 
 
 
Entwurfsverfasser: 
Schettler&Wittenberg Architekten + quaas_stadtplaner 
 
 
        .................................. 
        Auftragnehmer 
 
Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 03-2010btf „Am Plan“ durch den Stadtrat der Stadt 
Bitterfeld-Wolfen erfolgte am 05.05.2010. Die ortsübliche Bekanntmachung gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
erfolgte  Bitterfeld-Wolfener Amtsblatt  Nr. 10/2010 vom  21.05.2010. 
 
 
Bitterfeld-Wolfen,................  Siegel   .................................. 

      Oberbürgermeisterin 
 
 
Die von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange sind gem. § 4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben 
vom ... hinsichtlich der Festlegung des Untersuchungsumfanges für die Umweltprüfung zur Abgabe einer 
Stellungnahme aufgefordert worden. 
 
Von der frühzeitigen Bürgerbeteiligung  nach § 3 Abs. 1 BauGB wurde abgesehen. 
 
 
Bitterfeld-Wolfen,...............  Siegel   .................................. 

      Oberbürgermeisterin 
 
 
Der Stadtrat Bitterfeld-Wolfen hat am .... mit der Beschlussnr. .... den Entwurf des Bebauungsplanes "Am 
Plan" einschl. Textfestsetzungenund Begründung in der Fassung vom .... gebilligt und gem. §3 Abs. 2 
BauGB die öffentliche Auslegung beschlossen. 
 
 
Bitterfeld-Wolfen,...............  Siegel   .................................. 

      Oberbürgermeisterin 
 
 
Die von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben vom ....  gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden. 
 
 
Bitterfeld-Wolfen,.............  Siegel   .................................. 
        Oberbürgermeisterin 
 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes "Am Plan" einschließlich Textfestsetzungen und Begründung in der 
Fassung vom ....hat gem. §3 Abs. 2 Satz 1 BauGB in der Zeit vom ...bis zum ... zu jedermanns Einsicht 
öffentlich ausgelegen. Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung sind gem. §3 Abs.2 Satz 2 BauGB sowie 
im Sinne der Hauptsatzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen im Bitterfeld-Wolfener Amtsblatt Nr. ....vom .... 
ortsüblich bekannt gemacht. 
 
 
Bitterfeld-Wolfen,...............  Siegel   .................................. 
        Oberbürgermeisterin 
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Die Abstimmung des Bebauungsplanes mit den Nachbargemeinden gem. §2 Abs.2 BauGB erfolgte durch 
Benachrichtigung und Zustellung der Planzeichnung mit Textlichen Festsetzungen und Begründung mit 
Schreiben vom ... 
 
 
Bitterfeld-Wolfen,...............  Siegel   .................................. 
        Oberbürgermeisterin 
 
 
Der Stadtrat hat die vorgebrachten Anregungen und Bedenken der Behörden und sonstige Trägern 
öffentlicher Belange sowie der Bürger in der Sitzung am ..........2010 geprüft und abgewogen.  Das 
Ergebnis ist mitgeteilt worden. 
 
 
Bitterfeld-Wolfen,........   Siegel   .................................. 

       Oberbürgermeisterin 
 
 

Der Bebauungsplan wurde am ................ vom Stadtrat Bitterfeld-Wolfen mit der Beschlussnr. ... als 
Satzung beschlossen. Die Begründung  zum Bebauungsplan wurden mit Beschluss der Stadtratssitzung 
vom .................gebilligt. 
 
 
Bitterfeld-Wolfen,...............  Siegel   .................................. 

      Oberbürgermeisterin 
 
 
Der Bebauungsplan  wird hiermit ausgefertigt. 
 
 
Bitterfeld-Wolfen,.................  Siegel   .................................. 

      Oberbürgermeisterin 
 
 
Der Beschluss des Bebauungsplanes durch den Stadtrat ist gemäß § 10 BauGB am ............... im 
Bitterfeld-Wolfener Amtsblatt Nr. ................ bekannt gemacht worden. Der Bebauungsplan ist damit am 
................rechtswirksam geworden. 
 
 
Bitterfeld-Wolfen,..............  Siegel   .................................. 

      Oberbürgermeisterin 
 
 
Innerhalb von einem Jahr seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes ist eine Verletzung 
der in § 214 Abs. 1 Satz 1 bis 3 , Abs. 2 und Abs. 3 Satz 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- und  
Formvorschriften beim Zustandekommen des Bebauungsplanes - nicht geltend¹) - gemacht  
worden. 
 
¹) nicht zutreffendes streichen 
 
 
Bitterfeld-Wolfen, ............  Siegel   .................................. 
        Oberbürgermeisterin 


